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1. VORBEMERKUNG

Der Export von Waren in Länder außerhalb der EU hängt maß-
geblich von der Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen ab. Bei 
Belastung mit deutscher Umsatzsteuer wären diese Waren
exporte nicht konkurrenzfähig und somit nicht möglich.

Umso wichtiger ist es für deutsche Lieferanten, bei Ausfuhr-
lieferungen die notwendigen Nachweise korrekt zu führen, um 
nicht nachträglich eine Belastung mit deutscher Umsatzsteuer 
aufgrund von Verstößen gegen Formvorschriften zu riskieren.

Ein Verstoß gegen die Buch- und Belegnachweise ist für die 
Finanzverwaltung der häufigste Anlass, die Steuerbefreiung zu 
versagen.

Je nach Art der Ausfuhr (Beförderung, Versendung, Abhol- oder 
Lieferfall, Liefergegenstand) sind unterschiedliche Nachweise zu 
erbringen.

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über alle Nachweispflich-
ten und unterstützt die betroffenen Unternehmer durch Hinweise 
zur Umsetzung in der Praxis.

2. ÜBERBLICK

Eine umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferung liegt grundsätzlich vor, 
wenn der Liefergegenstand ins Drittlandsgebiet befördert oder 
versendet wird (§ 4 Nr. 1a i. V. m. § 6 UStG).

In bestimmten Fällen müssen zusätzliche Voraussetzungen 
erfüllt sein:

• Bei Beförderung oder Versendung durch den Abnehmer (sog.
Abholfall) muss dieser ein ausländischer Abnehmer sein (§ 6
Abs. 2 UStG).
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Zu diesem Merkblatt haben sich Neuerungen ergeben, die wir in diesem Beiblatt ergänzen. 

Zu Seite 7 Praxishinweise oben links nach Punkt 1 

Von Seiten der Finanzverwaltung wird diese Erleichterung häufig nur für die Ausfuhr neuer Fahrzeuge aner-
kannt. Diese Gleichsetzung der Formulierung „nicht zugelassen“ mit „noch nie zugelassen“ lässt sich jedoch 
nicht aus § 9 UStDV, aus Abschn. 6.6 Abs. 4a UStAE, aus den dort zitierten §§ 3 und 16–19 FZV oder der Ge-
setzesbegründung zu § 9 Abs. 2 Satz 2 UStDV herauslesen. 

Zu Seite 7 Praxishinweise unten links Fn. 33 
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